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Gemeindevertretung
Hörbranz, am 31. Oktober 2005
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P r o t o k o l l
Nr. 6
über die am 27.10.2005 um 20.00 Uhr im Sitzungszimmer des Gemeindeamtes Hörbranz stattgefundene öffentliche Gemeindevertretungssitzung, zu der alle Gemeindevertreter ordnungsgemäß eingeladen wurden.
Anwesend:
Bgm. Hehle Karl

Vizebgm. Hack Manuela 


Zündel Franz Anton 


Ing. Boch Wolfgang 


Greiter Karin 


Berkmann Alfred 


Jochum Bernhard 


Hefel Ulrike 


Paul Stefan 


Mag. (FH) Flatz Katrin 


Jeglic Dietmar 


Biegger Siegfried 


Siebmacher Josef 


Hiebeler Günter 


Ritsch Alwin 


Sinz Engelbert 


Vonbank Alois 


Ing. Einwallner Reinhold 


Galehr Reinhold 


Lucny Franz 


Tuttner Brigitte 

Vertretungen:
Fessler Eduard Vertretung für Ursula Maier


Kienreich Martin Vertretung für Merbod Breier


König Wilhelm Vertretung für Ulrike Rauch


Linder Manuela Vertretung für Christoph Hagen


Lissy Oswald Vertretung für Georg Rauch


Schuh Harald Vertretung für Veronika Matt

Schriftführer:
Achberger Gerhard

	1.
	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit


Vor dem eigentlichen Beginn der Sitzung wird dem Vertreter des Aktionskomitees „ Unerträgliche Tankstelle Scheier“, Dr. Josef Stöger, die Möglichkeit gegeben, Stellung zum Tagesordnungspunkt 5 zu nehmen. Seine schriftliche Stellungnahme wird den Gemeindevertretern ausgeteilt. Ebenfalls verliest Mag. Klaus Lutz seinen Standpunkt zum Umwidmungsantrag des Grundstückes 843 an der Seestraße. Diese Stellungnahme wird ebenfalls an die Gemeindevertreter ausgeteilt. 

Im Anschluss begrüßt der Vorsitzende die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Punkte 2-7 wurden gem. § 40 Abs 2 GG  von 11 Gemeindevertreter beantragt. EM Manuela Linder legt das Gelöbnis gem. § 37 Abs 4 GG ab. 

Der Bürgermeister beantragt, den  Tagesordnungspunkt 5 mit folgenden Zusätzen zu ergänzen:

· Beschlussfassung über die Auflösung der Gemeindestraße GST-NR 2627/2

· Beschlussfassung über den Abtausch der GST-NR 2627/2 gegen Gehsteigflächen

Die folgende Abstimmung bringt ein Ergebnis von 15 Stimmen dafür und 12 Stimmen dagegen. Daher wird der Antrag gem. § 41 Abs 3 GG abgelehnt. (fehlende 2/3 Mehrheit) 
	2.
	Beratung und Beschlussfassung zur Einsetzung eines unabhängigen Verkehrsgutachters für den Bereich Allgäu-, Ziegelbach- und Krüzastraße


Zu diesem Punkt wird berichtet, dass der Gemeindevorstand in der Sitzung am 11.10.2005 einstimmig DI Moser, Hard, mit der Erstellung eines Verkehrskonzeptes für Hörbranz beauftragt hat. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. € 42.500,--. Der Bürgermeister verteilt dieses Angebot von DI Moser an die Gemeindevertreter und erläutert kurz die weitere Vorgehensweise. Die politischen Gremien, insbesondere der Gemeindevorstand, werden den Planungsprozess begleiten. Es wird klargestellt, dass alle Gemeindevertreter und die Fraktionsobleute Einsicht in die Akten des Verkehrskonzeptes haben.  Das erarbeitete Konzept wird voraussichtlich im Dezember 2005 der Öffentlichkeit vorgestellt. 

In diesem Zusammenhang wird kritisiert, dass dieses Verkehrskonzept nicht in der Gemeindevertretung beschlossen wurde. Der Bürgermeister erwidert, dass für solche Summen der Gemeindevorstand zuständig ist. Aufgrund der Dringlichkeit wurde zu diesem Punkt eine separate Sitzung des Vorstandes einberufen.

	3.
	Beratung und Beschlussfassung zur Installation einer Luftmessstation im Kreuzungsbereich Allgäu-, Ziegelbach- und Krüzastraße


Der Bürgermeister berichtet, dass eine Messstation bei der Vorarlberger Landesregierung beantragt wurde. Die umfangreichen Messungen beginnen Anfang November und enden im März 2006.  19 Passivsammler sind südlich der Autobahn im Gemeindegebiet aufgestellt, zusätzlich wurde eine Aktivsammelstation zwischen der Fa. Scheier und der Autobahn aufgestellt. 

GV Ritsch erwähnt, dass die aktuellen Messungen mit den Luftmessungen von 1990 verglichen werden sollen. Die damaligen Messungen waren Basis für die Unterzeichnung des Kyoto-Vertrages. Auf jeden Fall werden nach Abschluss der Messungen die Ergebnisse der Gemeindevertretung präsentiert. 
	4.
	Beratung und Beschlussfassung zur Erstellung eines Verkehrskonzepts für Hörbranz, insbesondere für den genannten Kreuzungsbereich


Dieser Punkt entspricht dem Tagesordnungspunkt 2. 
	5.
	Beratung über die weitere Vorgehensweise bzgl. der GST-NR 2627/2 (Verlängerung Krüzastraße) auf der z. T. die Tankstelle Scheier errichtet ist


Der Bürgermeister berichtet, dass dieser Punkt auf der Vorstandssitzung am 19.10.2005 behandelt wurde. Anhand von Overheadfolien erläutert der Bürgermeister das Grundablösegeschäft für die lange gewünschte Gehsteigerstellung an der Ziegelbach-, Krüza- und Allgäustraße. Aufgrund des Teilungsplanes des Dr. Markowksi, GZ 14.541/03, stellt sich der Sachverhalt in einzelnen Schritten folgt dar: 

Christoph Huber erhält als Tauschgrund für die Gehsteigablöse  die gesamte Wegparzelle GST-NR 2627/2. Anschließend tauscht Christoph Huber und die Fa. Scheier flächengleich die Teilfläche 1 aus der GST-NR 2627/2 mit der Teilfläche 3 mit je 96m². Aufgrund eines Luftbildes von 1996 ist ersichtlich, dass der Weg nicht mehr befestigt ist, und sich eine Grasnabe über dem seit ca. 1980 aufgelassenen Weg gebildet hat. Ein Rechtsgutachten von Dr. Fitz zu den möglichen Konsequenzen einer möglichen Ablehnung dieser Grundgeschäfte liegt vor, dieses wurde den Gemeindevorstandsmitgliedern und Dr. Stöger zur Verfügung gestellt. 

In der anschließenden Diskussion kommt das Gremium zum Schluss, dass noch ein Rechtsanwalt die Prüfung des Sachverhaltes machen soll. Dies soll in der nächsten Gemeindevorstandssitzung behandelt und beschlossen werden. Die Vorverträge mit der Fa. Scheier und Christoph Huber werden allen Gemeindevertretern zur Verfügung gestellt. Der Bürgermeister stellt klar, dass jeder Gemeindevertreter bzw. Fraktionsobmann Einsicht in die Akten zu diesem Verfahren hat.  
	6.
	Beratung und Beschlussfassung einer Verordnung mit dem Inhalt: "Verbot zum Abstellen von LKW und Anhängern mit Kühlaggregat"


Der Vorsitzende berichtet, dass zu diesem Thema Stellungnahmen von Dr. Kräutler, BH Bregenz und Dr. Müller, Vlbg. Gemeindeverband, vorliegen. Demnach kann eine ortspolizeiliche Verordnung aufgrund der geltenden Rechtslage zu diesem Thema nicht erlassen werden, da ortspolizeiliche Verordnungen nicht gegen bestehende Gesetze des Landes und des Bundes verstoßen dürfen. Diese Maßnahmen (Verbot Kühlaggregate) sind typisch gewerberechtlicher Art und fallen in die Kompetenz der Gewerbeordnung. Somit wäre eine solche VO gesetzeswidrig.

Aufgrund der Beschwerden der Anrainer wurde von der BH ein Verfahren gem. § 79 GewO eingeleitet. Sollten die verschiedenen Gutachten ergeben, dass ein Kühlaggregateverbot zum Schutz der Nachbarn nötig ist, wird die BH diese Auflagen bescheidmäßig vorschreiben können. 
	7.
	Beratung und Beschlussfassung einer Resolution zum Thema "Tankstelle Scheier"


In der Sitzung des Gemeindevorstandes am 19.10.2005 wurden für eine mögliche Resolution an den Bund bzw. an die Vorarlberger Landesregierung folgende Punkte vorgeschlagen und werden zur Diskussion gestellt:

· Verbot des Abstellen bzw. Betreiben von Kühlaggregaten auf Scheier I

· Fahrverbot für LKW von 22-6 Uhr auf Scheier I

· Schrankensperre der provisorischen Abfahrt beim ehemaligen Autobahnzollamt 

· LKW-Fahrverbot  für das gesamte Leiblachtal (ausgenommen Abhol- und Zustelldienste)

In der anschließenden Diskussion werden die einzelnen Punkte besprochen und es wird darüber abgestimmt.

Verbot des Abstellen bzw. Betreiben von Kühlaggregaten auf Scheier I
Hierzu berichtet der Vorsitzende, dass die Fa.  Scheier  diese Regelung derzeit freiwillig einhaltet. Es wird ergänzt, dass dieses Verbot für Kühlaggregate mit Dieselmotor gelten soll. Dieser Punkt wird einstimmig befürwortet. 

Fahrverbot für LKW von 22-6 Uhr auf Scheier I 
Der Bürgermeister berichtet, dass die Fa.  Scheier  diese Regelung derzeit freiwillig einhaltet. 

Dieser Punkt wird einstimmig befürwortet. 

Schrankensperre der provisorischen Abfahrt beim ehemaligen Autobahnzollamt
Dieser Punkt wird einstimmig befürwortet. 

LKW-Fahrverbot für das gesamte Leiblachtal (ausgenommen Abhol- und Zustelldienste)
Das derzeitige Fahrverbot für LKW über 3,5 to gilt nur für den Transit durch das Ortszentrum von Lochau bzw. Bregenz. Der Bürgermeister schlägt vor, mit der Aufnahme dieses Punktes in die Resolution zu warten, bis das Verkehrskonzept vorliegt.  Es ist noch nicht abzuschätzen, welche Auswirkungen ein solches Verbot für Hörbranz hätte.

In der anschließenden Diskussion kommt das Gremium zum Schluss, dass mit allen Beteiligten (Fa. Scheier, Anrainer, pol. Verantwortliche) so bald wie möglich ein gemeinsames Gespräch geführt werden soll, um Lösungsansätze auszuarbeiten. 

Die Beschlussfassung der Resolution wird auf die nächste Gemeindevertretungssitzung vertagt. 

	8.
	Beschlussfassung von Umbesetzungen in den Ausschüssen


a) Sanitätsausschuss

Anstatt Güngörmez Tülay wird Reinhold Galehr als ordentliches Mitglied und als Ersatzmitglied Güngörmez Tülay  für Renate Forster einstimmig für den Sanitätsausschuss berufen. 

b) Jugendausschuss

Vizebgm. Manuela Hack legt das Amt der Obfrau zurück, Ulrike Hefel wird einstimmig als Obfrau des Jugendausschusses berufen.

c) Kindergarten- und Schulausschuss

Vizebgm. Manuela Hack legt die Mitgliedschaft und gleichzeitig das Amt als Obfrau zurück. Einstimmig wird Bgm. Karl Hehle als Mitglied und Obmann gewählt. 
	9.
	Beschlussfassung einer Resolution zum geplanten Atommüllendlager in der Schweiz im Raume Schaffhausen


Der Resolutionstext wurde jedem Gemeindevertreter mit der Einladung zur Kenntnis gebracht und wird in dieser Form einstimmig befürwortet. 
	10.
	Protokollgenehmigung Nr. 4 und 5


Die Protokolle Nr. 4 und 5 werden einstimmig genehmigt. Es wird angeregt, dass die GV-Protokolle im Internet als „vorläufiges“ Protokoll veröffentlicht werden, bis diese durch die Gemeindevertretung genehmigt sind. 
	11.
	Allfälliges


Vizebgm. Manuela Hack beantwortet eine Anfrage zum geplanten Bau von Single- und Startwohnungen. 

Eine Anfrage zum Sanitätsausschuss wird dahingehend beantwortet, dass eine Sitzung dieses Ausschusses im November 2005 stattfinden wird.

Der Bürgermeister beantwortet Anfragen zur Kundmachung der 3,5to Beschränkung bei der Krüzastraße und zur Kündigung des  rollenden Essenstisches durch die Gemeinde Lochau. 

Mit der besseren Kundmachung der 40km/h im ganzen Ortsgebiet soll sich der Straßenausschuss auseinandersetzen. Die Parkproblematik beim unteren Kirchplatz wird kritisiert. Als Sofortmaßnahme sollen die Blumentröge auf dem Gehsteigbereich aufgestellt werden. 

Abschließend erwähnt der Bürgermeister, dass die Gemeinde den „Energy Globe Vorarlberg“ für das Trinkwasserkraftwerk erhalten hat, die Bundesauszeichnung findet am 11.11.2005 in Wels statt.  
Ende der Sitzung: 23.40 Uhr
Der Schriftführer:
Der Bürgermeister:

Achberger Gerhard MERGEFIELD "sisf" 
Bgm Karl Hehle
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